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Landesverfassungsgesetz

25. feb. 1969 Ub d . An"d T '1 t kvom .•..............• u er 1e erung von el s ree en
der Landesgrenze zwischen dem Land Burgenland und dem Land
Steiermark.

Der Landtag hat beschl~ssen:

§ 1.

Die Landesgrenze zwischen dem Land Burgenland und dem
Land Steiermark ist im Bereich der burgenländischen Gemeinde

Deutseh-Kaltenbrunn (politischer Bezirk Jennersdorf) und der

~teiermärkischen Gemeinden Altenmarkt bei Fürstenfeld und

Blumau in Steiermark (politischer Bezirk Fürstenfeld) zwischen
den Grenzpunkten 1 und 5 durch die Mittellinie der Lafnitz,
so wie diese im beiliegenden Plan (Anlage 1) dargestellt ist,

ohne Rücksicht auf spätere Veränderungen dieser Mittellinie
bestimmt.

§ 2.

Die Landesgrenze zwischen dem Land Burgenland und dem
Land Steiermark ist im Bereich des sogenannten "Honigwinkels"

der burgenländischen Gemeinde Loipersdorf im Burgenland (poli

tischer Bezirk Oberwart) und der steiermärkischen Gemeinde

Lungitztal (seit 1. Jänner 1969 Gemeinde Lafnitz, politischer
Bezirk Hartberg) zwischen den Grenzpunkten 1 und 7 durch den
beiliegenden Plan (Anlage 2) bestimmt.

§ 3.

Dieses Landesverfassungsgesetz tritt gleichzeitig mit

den nach Artikel 3 Abs.2 des Bundes-Verfassungsgesetzes in
der Fassung von 1929 erforderlichen übereinstimmenden Bundes
verfassungsgesetz und Verfassungsgesetz des Landes Steiermark
an dem der Kundmachung des zuletzt verlautbarten Verfassungs

gesetzes folgenden Monatsersten in Kraft.
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ERLÄUTERNDE BE~rnRKUNGEN

A.• Allgeneines

Die Landesgrenze zwischen demBurgenl~nd und der

Steiermark verläuft von der Gemeinde Lafnitz (politischer
Bezirk Hartberg) bis zur Gemeinde Königsdorf (politischer
Bezirk Jennersdorf) im Lafnitztal, und zwar - von einigen
Grenzstre·cken· abgesehen - in der Mi tte der L8.fni tz. In diesem
Grenzabschnitt ergibt sich nun die Notwendigkeit, gemäß Arti
kel 3 Absatz 2 des B.-VG. die Landesgrenze in zwei Teilstrecken
durch übereins~immende Verfassungsgesetze des Bundes und der
Länder neu, ~estzulegen Grund hiefür ist einerseits die Tat-

,sache, daß die LRfni tz im Bereich der b.urgenländischen Gemeinde
Deutsch-Kaltenbrunn und der ehemalicen steiermärkischen Ge
meinden Speltenbach upd. Bierbaum an der S~fen reguliert wurde,
die Landesgrenze diese~ künstlichen Verängerungen aber nicht
gefolgt ist, und .andererseits der Umst?nd, daß der Verleuf
der Landesgrenze im Ber~ich des sogenannt'en Honigwinkels
(hurgenländische Gemeinde Loipersdorf im Burgenland und steier
märkische Gemeinde Lungitztal seit 1. Jän.l).er 1969: Gemeinde
Lafnitz) umstritten ist •

.p~r genaue Grenzv€rlauf in den gen~~nten Teilstrecken
soll nach tibereinstimnender Ansicht d~r beteiligten Bundes-
und Landesstellen nicht durch.ein~ Wortbeschreibung, sondern

durch Grenzpläne, die als Anlagen einen integriere~den Be
standteil der übereinstimmenden Verf8.ssungsgE.'setze bilden,
mit'~iner 2~ch in verme~sungstechn~scherHinsicht befriedi
genden Gen~uigkGit fes~g~legt werden. Zu diese~ Zweck hat
das Bundes~mt für Eich- und Vermessungswesen die erforderli-
chen Verme',ssungen vorgenommen und die entsprechenden Grenz-
pläne im l\1~ßs.tab 1 : 2000 verfaßt , in denen nicht nur der
genaue Grenzverlauf, sondern auch die Lage wichtiger Punkte
und die sie ~en~zeichnenden Grenzsteine im Koordinatensystem
Gauß-~.rüger (Meridian '34 e ös.tlich Ferro ) festgehalten sind.
Da~it ist .sicherges~ellt~ daß.auch im Falle einer Verlegung
der Lafni tz .'( insbesondere inf.olge einer Hochwasserkatastrophe )
der genaue.Verlauf der Lrlndesgrenze jederzeit in der Natur rekon-
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struiert werden kann. Die Änderungen, die wegen der angestreb
ten Grenzfestlegungen in den Katastral- und Grundbuchsmappen
der betroffenen Katastralgemeinden durchgeführt werden müßten,
sind in den erwähnten Grenzplänen bereits berücksichtigt.

B. Zu den einzelnen Bestimmungen

Zu § 1

Im Zusammenhang mi t der Regulierung der Lafnit.z, die
in den Jahren 1957 - 1960 im Bereich der burgenländischen
Gemei~de Deutsch-Kaltenbrunn und der ehemaligen steiermärki
sehen Gemeinden Speltenbach und Bierbaum an der Safen statt
fand, wurde in den genannten Gemeinden ein Zusammenlegungs
verfahren landwirtschaftlicher Grundstücke im Gesamtausmaß von
34 ha durchgeführt. Hiebei haben die im Burgenland ansässigen
Grundbesitzer ihre Abfindungsgrundstücke auf der von der Lafnitz
dem Burgenland zugekehrten Se~te und die in der Steiermark
ansässigen Grundbesitzer ihre Abfindungsgrundstücke auf d2r
von der Lafnitz der Steiermark zugewendeten Seite durch die
zuständigen Agrarbehörden des Burgenlandee und der Steiermark

bereits 1960 provisorisch zugewiesen erhalten. Die Übergabe
der Abfindungsgrundstücke in den neuen Besitzstand ist bereits
am 10.Juni 1963 (Kdmo des Amtes der Bgld. Landesregierung als
Agrarbehörde I.Instanz vom 28.10.1963, Zl. V-289/33-1963) in
Rechtskraft erwachsene

Da aber die bisher bestehende Landesgrenze die Abfin
dungsgrundstücke burgenländischer und steiermärki.scher Grund
besitzer durchschneidet, würde der schon früher bestandene
sogenannte Überlandbesitz (der Grundbesitz von im Burgenland
ansässigen Personen in der Steiermark und umgekehrt) noch
bedeutend v:ermehrt~.was zu Yervraltungs- und Bewirtschaftungs
erschwernissen führen würde. Durch die inderung der Landesge
biete in diesem Bereich wird der Überlandbesitz beseitigt und
die Landesgrenze wieder in die Mitte des Flußbettes der Lafnitz
verlegt 0 Die Gemeinden Deutsch-Kaltenbrunn sowie die ehemaligen
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Gemeinden Speltenbach und Bierbaum an der Safen befürworteten
durch einstimmige G~meinderat~beschlüssedie nunmehrige Grenz
änderung. Für die Grenzänderung sirid weiters ~uch die ~ustän

digen burgenländischen und steiermärkisch~n Agrarbehörgen ein
getreten.

Durch das steiermärkische Landesgesetz vom 18.• Dezem
ber 1967., LGBl.. Nr. 138, über Gebiej;sänderungen von Gemeinden
wurden mit Wirkung vom .1.Jännßr 1968 die Gemeinde Speltenbach

". D;lit den Gemeinden Altenmarkt bei Für.stenf.eId und Stadtbergen
" zur Geme,~nde Altenmarkt. bei Fürstenfeld und die Gemeinde Bier

baum an der Safen mit den Ge~einden Blum~u in Ste~ermarkt

Kleinste.inbacb;, undJJind.egg zur Gemeinde Blumau in Steiermark
vereinigt (§ 4. Z. 1 und 2).

Die Einwoh~erzahlenßer betroffenen Gemeinden ver
ändern s~ch nicht, weil die von der Grenz~nderung erfaSten
Gebietsteile unbewohnt pindo

rnfalge de.r vorgesehenen Grenzänderung fallen nach den
vom Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen durchgeführten Ver
messunge~ und Berechnungen

,. vom Land steiermark an das Land Burgenland folgende Parzellen

und Parzellenteile

a) der Katastralgemeinde Speltenbach:

Die Parze Nr. 254/l mit einer· ·F.l·äch.e ·von· . 1.277 m2

" 11 " 254/2 " H 11 rt 1.493 t1

tt " 11 273/1 " " 11 rt 1.342 F1

" " " 273/2 11 " " 11 1.216 tI

Von der Parz. Nr. 302/1 .eine Fläche im Ausmaß von 12 "
" fI " " 301 11 " tt It It 100 ff

n tt tr tl 300 " " tt n il 269 "
" lf tl " 2.97 " n " " " 340 tt

fI " l ~ I1 296 n It 11 " " 500 tr

" il ft fI 293 " " " t! n 383 "
tt 11 Il 11 292 " 11 PI tl tt 220 It

.. t1 tt U " 288 .. " " " " 110 t1

", It ' 11 " " 287/1 11 " " " n 30 "
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2•.vomLandBurgenlandandasLandSteiermarkfolgendeParzellen-
teile
derKatastralgemeindeDeutsch-Kaltenbrunn:

VonderFarz.Nr.987eineFlächeimAusmaßvon6.501m2
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insgesamt20.985m2
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E&ergibtsichalsoeineDifferenzvon13.621m2
zugunstendesBurgenlandes.

Dieim§1desvorliegendenGesetzentwurfesgeregelte
GrenzstreckewurdezurexaktenBestimmungundDarstellungdes
n&uv~reinbartenGrenzverlaufesimGrenzplan(Anlage1des
Gesetzentwurfes)invierKreisbögenundzweiGeradeaufgelöst.
DieAnfangs-undEndpunktedieserKreisbögenundGeradensind
imGauß-Krüger-SystemkoordinatenmäßigfestgelegtundihreKoor
dinatenimGrenzplanausgewiesen~DieGrenzpunkte1bis5sind
überdiesimGeländedurchDoppelgrenzsteineindirektvermarkt,

~derenKoordinatengleichfallsimGrenzplanausgewiesensind.
Durchdie:b'ormulierung"ohneRücksichtaufspätere

VeränderungendieserMittelliniebestimmttlwirdfest-
gelagt,daßspätereÄnderungendesLafnitzflussesinderim
§1desGesetzentwurfesbehandeltenGrenzstreckeaufdenVer
laufderLandesgrenzekeinenEinflußhaben,diesealsoauch
nichtdenallmählichennatürlichenVeränderungendesWasser
laufesfolgen.DamitwirdfürdieZukunfteinStreitdarüber,

.obeinekonkreteÄnderungdesLafnitzflussesaucheineÄnderung ..

derLandesgrenzezurFolgehat,vonvornhereinausgeschlossen
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und gewährleistet, daß in jedem Fall eine Verlegung der Lafnitz

. ".(insb~~.onde~e info;:Lge einer Hochwasserkatastrophe ) auf Grund
" ·~··.'des Gr~rizpla~es "a'e;"genaue Verlauf der Grenze 'j:~aerz€rit· In

der Natur rekonstruiert werden kann .

. Zu... § 2:. ; ... ~'.

. ".'" • .1 •
. .' . ~ i : .

.,Die·. Lßp.d-er Bu~,genland. und S~e.iermark papep .s.ich' in bis
' .• l, ..•••.•• ...", " ...;.; "";' "',

auf' dras Jahr ..1·952 zurückreicpenden. Verhandl~ngen nun dcthin ge-. "". . .'. .'- : .' . ,"'. .'. . . .

·~inig·t,·· daß: für die;e4tve.fn~1}~licb.e Festi.~g'\lng, der. La!iCl~sgrenze

di?:. Mitte:l~ini.en.d.es· ,..p~i. de~. Neuvermessu!l:g d.~;~'. ~e~m'eirid~;LQipers-
• .' , , 0" t ~ • : • , ~ '..' : ., '. ~ •• . j • '. • ". •

dorf i~ Burg.enlf1nd im· J'ah~~. ~;193.o geg.e~~nen und in der Neuver-

'; . ;. "J:q~,ssung,.~mappe dieser Gemeilfden dar'g~.stellten Flußbet:tes maßgebend
,;: sein--s~il. Dasi·ch die in diesem B~reich noch nich'i; ';'~'g'~lierte

' .... '. " " , ..... ' .. '. . .: . . {... .....

.~a.fni t.z .in,d~.~letzten dreißig Jahr~n bis zu 2Q m. g·egen. die

..~Steierma:r;~ ;~,pla~ert., hat ~nd. we.it~rhip .,ih·; recptes'Vfer" abarbei-
.- .. . : ,',. ~ .' .,' '.:: . (. . ' . ':.'. ~ . :.' :': .~. ..' .'. ; . i,,: -. ,

·.t:et~. halten. € ..s )1ie beid.en. Länd.er nicht. für zweckmäßig, die Lan-

.~:.:~.e:s~:r.,~p~~e i~.·~.d~; l"1i ~t.e:d·c-s )~~utigen F.lußbettes. f~st~ill'egen•Durch

.', ··.die,· ,nun:~~h..~~;~.t~~ß,tre.b:te~.LÖSUr;tgwOl:len ,abe,r" .,~ie .)Je id~n" ~an-
", ~desreg·l.'~ru;nge.n n·icht aus·schließe·n, ~~ß spät~r' e"iriin~l, 80-

'. '. .... .. ~. . '. ~ ,- (, : ". :.' ' .. '. .

bald die L2.fnitz im Bereich der beiden Länder zur Gänze

regluiert ist, die Landesgrenze in einer größeren zu-

.Bei der 'ersten';Vermessung der 'ehe"mal's "selbstäncllgen

. ,.steiermärkischen Gemeinde Wag~ndorf (de·re~ Ge~iet heut~; zur

. Gemeinde Lungi tztal sei t. 1. JEjnner 1969: Gemeinde Le..fni tz

..... g'~hört) ..im Jehre 1822 u~d der 'vormals ungarischen, heut:e
. . ~ . . .

. .burgenländischen Gemeinde Loipersdorf im Burgenland im Jahre

1'857 konnten $ich die Vertretungen der "beiden "Gemei'ndeti über
• ' ., . '1

d.ie Zug:~hörigkeiteine s 29. 19f3. m2 großen , mit ~tHon~gwirikelll be-

" zeichneten Gebietes nic1:l:t ein~gen. Dieser Strei t ist in den
•• , '.-' ..: '0

.- t~· Grenzprotokollen vom Ja~re 1822 und 1855 festgehalten. Die .An-
, . . .-: .

"spruchslinien der beiden Gemeinden, damit auch die im Honig-

. ···'·:wirikel liegenden Grundstücke, wurden damals vorschriftsmäßig

~öwe~l'~'i~ die' Katastralmappe der Katastralgemeinde Wagenderf

als. a-u.qh in. die jenige' der KatastralgemeiJ[lde L?ipersdorf aufgenr'm

men. Die Katastralmappen sollten berichtigt wer4ep, .~ob~ld eine
. • . . t ...". ~.' .' . " ".. .:._:

'·.":Einigu:ng; üp~r den stritt.igen Grenzverla~f.ßrr.~icht war. Dies

gelang' aber auc}:l· in der Folgezeit nicht" :sodaß ,~:pläßli.?R- der

Neuvermessung .d,er Katastralgemeinde !Ioipers.Oprt·, die vop. 1930
. '. ~ . .: '

bis 1932 durchgeführt .. wurde:, der Streit erne.u1i~u Tage getreten
. ". . .. ' . ,.

is·t ... :

"
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Nr. 2450/2 " u " tr

Nr. 2454/2 " " 11 11

zusammen
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sammenhängenden Strecke in die Mitte des Lafnitzbettes verlegt
wird.

Die'Gemeinden Loipefsdorf im Burgenland und Lungttztal
haben durch einstimmige Gemeinderatsbeschlüsse der' vÖrgeschla

'.:'.:r~ "Igenen 'Grenzfestlegung 'zugestimmt. Gemäß Kundm8.chung der steier
märkischen Landesregierung vom 9. Dezember 1968 "'über' cl ie Ver
'einigung der Gemeinden Lafni tz und Lungi t'ztal (poli tischer Be
zirk Hartberg) wurde einer freiwilligen Vereinigung der beiden

'Gemeinden mit Wirkung vom 1. Jänner 1969 die Genehmigung erteilt.
Die neugeschaf'fene Gemeinde hat den Namen "Lafnitz rt zu:führen.

Die EinwohnErzahl der betroffenen Gemeinden veränd<.-:rn
sich nicht, weil die ven der Grenzfestlegung erfaßten Gebiets
tEile unbewohnt sind. Das umstrittene Gebiet steht ~m unange
fochtenen Privateigentum der Gemeinde Loipersdorf.

NF.!.ch der vorgesehenen Auf teilung des "Horrigwinkels" ver
bleiben nach den vom Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen

, durchgeführten Vermessungen und; 'Berechnungen~

. 1. beim Lrnd Burgenland die p'e.rzellen der Katastralgemeinde
Leipe.:tsdorf .. "

.19.851 m2

2.728 t1

·400 11

welcher bisher die~P~rzellen Nr. 138/1,,138/3 und 822/8 der
K~t~~tralgemeind~ Wagendö~f entsprachen~

2. beim Land St~iermark die Parzellen ~er KAiastr~lge~Ginde

Wagendorf

Nr., 138/2 mit einer Fläche von 3. 197 m2
Nr. "1:·~,ß/fl. 11 " n tt 276 n

Nr. 1'3f;/~ u n " u 22 "
Nr. 138/7 11 " H 11 53 "
Nr. 138/8 " Ir " rt 15 tI

Nr. 138/1Q,n " iI u 132 t1
..... .; • ,~

Nr. 822/19 n " n " 2'.524 "
zusamme'n .6.219 m2
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welchen bisher die Parzellen Nr. 2452, 2451, 2442/1, 2445/1,
,2447/1, 2450/1 und 2454/1 der Katastralgemeinde Loipersdorf
entsprachen.

,Die im § 2 des vorliegenden Gesetzentwurfes geregelte
Grenzstreoke wurde zur exakten Bestimmung und Darstellung des
vereinb~rten Grenzverlaufes, im Grenzplan (Anlage 2 de~ Gesetz
entwurfes) in sechs Gerade aufgelöst. Die Anfangs- und End
punkte dieser Geraden sind koordinatenmäßig festgelegt und
ihre Koordinaten im Grenzplan ausgewiesen. Diese Bruchpunkte
sind überdies im Gelände durch Doppelgrenzsteine indirekt ver
markt, deren Koordinaten gleichfa~ls im Grenzplan ausgewiesen
sind.

Zu § 3 :

Die Änderung einer Landesgrenze innerhalb des Bundes
gebietes kann gemäß Artikel 3 Aba. 2 des Bundes-Verfassungs
gesetzes in der Fassung von 1929 und gemäß Artikel 2 A?s.2

, de'r ':Bgld. "Landesverfassung nur durch übereinstimmende "v,erfas

sungsgesetze des Bundes und jener Länder erfolgen, deren
Gebiet eine Änderung erfährt.

Bei der im § 1 des vorliegenden Gesetzentwur~es vor
~'gesehenen Regelung ist von vornherein klar, daß es ~i~h hier

um eine solche Änderung handelt. Was die im § 2 behandelte
Grenzstrecke betrifft" so darf nicht übersehen werden, daß
sich der nunmehr vereinbarte Grenzverlauf mit keiner der in
den maßgebenden Katastralmappen festgehaltenen Anspruchslinien

... der betroffenen Gemeinden deckt, der lnhalt dieser Ver~einbarung

also über eine mögliche Auslegung des bestehenden Rechtszu
s~andes offensichtlich hinausgeht.-Es muß daher die angestrebte

Grenzregelung als eine Änderung qualifiziert werden. .
Die Grenzänderung soll, damit Terminschwierigkeiten

in den beteiligten gesetzgebenden Körperschafteri und eine
, Rückwirkung der gesetzlichen Neuregelung auf jeden Fa~l ver

mieden werden, nicht an einem bestimmten Kalendert·ag oder an
.e.inem durch die Kundmachung'des vom Bund erlassenen Verfassungs
gesetzen bestimmten Termin, sondern erst an demjenigen Monats
ersten in Kraft treten, der der Kundmachung des zuletzt verlaut-

..... -

..
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barten Verfassungsgesetzes folgt. DRmit ist auch im Sinne des
Art. 3 Abs. 2 B.-VG. klargestellt, daß nur das Zusammenwirken
der drei Verfassungsgesetze die angestrebten Änderungen der
burgenländisch-steiermärkischen Landesgrenze zur Folge hat.
Das erforderliche Bundesverfassungsgesetz wurde vom Nationalrat
am 13. November 1968 beschlossen und ist unter der Nr. 411 im
Bundesgesetzblatt, Jahrgang 1968, verlautbart worden.
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der drei Verfassungsgesetze die angestrebten Änderungen der
burgenländisch-steiermärkischen Landesgrenze zur Folge hat.
Das erforderliche Bundesverfassungsgesetz wurde vom Nationalrat
am 13. November 1968 beschlossen und ist unter der Nr. 411 im
Bundesgesetzblatt, Jahrgang 1968, verlautbart worden.
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